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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage    12/013/2014
AZ:

20.03.2014
vierte Krippengruppe

Status voraussichtlich: öffentlich Federführend: Fachdienst I,3 - Jugend, Bildung und 
Sport

Kindergartenangelegenheiten
Hier: Schaffung einer vierten Krippengruppe in der Gemeinde Aumühle
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
01.04.2014 Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der 

Gemeinde Aumühle
Vorberatung

10.04.2014 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretersitzung hat in ihrer Sitzung am 13.02.2014 einen 
Grundsatzbeschluss gefasst, die Aufnahme von 10 Krippenplätzen in den Bedarfsplan beim 
Kreis Hzgt. Lauenburg zu beantragen. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass 
vorbehaltlich der Aufnahme dieser Plätze die Trägerschaft ausgeschrieben werden soll.

Vor dem Hintergrund der heute nicht zu beantwortenden Frage, ob der Bedarf für die 4. 
Krippengruppe in Aumühle nur vorübergehend ist, empfiehlt das Amt HEG, die 
Ausschreibung der Trägerschaft nur auf die bereits in Aumühle vorhandenen Einrichtungen 
zu begrenzen. Hier bedarf es zur Umsetzung des Beschlusses einer Klarstellung.

Mit dem Grundsatzbeschluss wurde festgelegt, dass in Aumühle 10 Krippenplätze für die 
Zeit von 08.00 - 13.00 Uhr geschaffen werden sollen.
Für die Prüfung des Antrages ist jedoch auch eine Beschreibung über die Umsetzung der 
Plätze erforderlich (vor allem: wo werden die Plätze geschaffen).
Über die Aufnahme in den Bedarfsplan entscheidet der Jugendhilfeausschuss Ende Mai 
2014 nach Vorberatung in der Teilfachplanungsgruppe, die wiederrum am 08. April tagt. 
Eine abschließende Entscheidung über die Art der Umsetzung der 10 Krippenplätze ist 
deshalb in der Sitzung der Gemeindevertretung im April 2014 zu treffen.

Für die Einrichtung und den Betrieb dieser Gruppe gibt es Bewerbungen der Agilo gGmbH 
und der ev. Kirchengemeinde. 
Beide Bewerber haben sich dem Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport am 25.02.2014 
vorgestellt.

Der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport empfiehlt der Gemeindevertretung nachfolgend 
formulierte Beschlüsse (aufgrund der außerplanmäßigen Sitzung des Ausschuss für Kultur, 
Bildung und Sport am 01.04.2014 wurden im 1. und 2. Beschluss jeweils der letzte Satz der 
Beschlussempfehlung weggelassen, vgl. hierzu den entsprechenden TOP im 
nichtöffentlichen Teil):
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Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Lfd. Zuschuss der Gemeinde für die Gruppe:
Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde hat diese 
Entscheidung bzgl. einer anteiligen Bezuschussung 
(max. 62 %) der
Miete für die ehemaligen Krippenräume in der Großen 
Straße mtl. ca. 1.100 Euro netto oder alternativ der
Miete für den Anbau an der Sporthalle durch nur zeitlich 
beschränkte Nutzung mtl. ca. 300 Euro netto

Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen: € Ausgaben: €
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle:
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen: €

voraussichtl. jährl. 
Folgekosten: (lfd. 
Zuschuss an den 
Träger)

14.000,00  €

Deckung:/Bemerkung:

planmäßig: Ja/Nein überplanmäßig: Ja/Nein außerplanmäßig: Ja/Nein
€ €

Mehreinnahmen: Ja/Nein Minderausgaben: Ja/Nein
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle:

1. Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt unter Bezugnahme auf ihren Beschluss vom 
13.02.2014 (TOP 10.1) und vorbehaltlich der Zustimmung des Jugendhilfeausschusses, 
dass die 10 Krippenplätze wie folgt zum 01.08.2014 eingerichtet werden sollen:

Die Trägerschaft der neuen Krippengruppe soll einem der bereits vorhandenen Träger 
(Agilo, ev. Kirchengemeinde, Montessori) übertragen werden.

2. Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt unter Bezugnahme auf ihren Beschluss vom 
13.02.2014 (TOP 10.1) und vorbehaltlich der Zustimmung des Jugendhilfeausschusses, 
dass die 10 Krippenplätze wie folgt zum 01.08.2014 eingerichtet werden sollen:

Die 10 Krippenplätze sollen im Gebäude „Anbau Sporthalle“ (Pappschachtel) eingerichtet 
werden.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Edler von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; 
sie war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:
keine


